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A m t l i c h e s

«Der Gemeindepräsident informiert»
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
Am kommenden Sonntag stehen verschiedene Vorlagen zur 
Abstimmung. Bestimmt haben Sie sich bereits im Vorfeld 
intensiv damit auseinandergesetzt. Sollten Sie Ihre Abstim-
mungsunterlagen noch nicht an uns retourniert haben, so 
bleiben Ihnen noch wenige Tage, um ihre Entscheidung und 
Meinung kundzutun. Die Stimmabgabe per Post wird uns nicht 
mehr rechtzeitig erreichen — so bitte ich Sie, das Couvert bei 
uns in den Briefkasten zu werfen oder am Abstimmungssonn-
tag vom 8. März 2026 zwischen 10.00 und 11.00 Uhr persönlich 
an der Urne einzuwerfen.

Vorinformationen Geschäftsbericht | Wie bereits angekün-
digt erfahren Sie einige Vorinformationen aus dem Geschäfts-
bericht. Mein erster Bericht zum «Steuerabschluss 2025» 
kommt mit etwas Verzögerung. Gleichzeitig berichte ich über 
den «Rechnungsabschluss 2025». In den kommenden Ausga-
ben werden weitere Inhalte beleuchtet:
—	 Budget und Steuerfuss 2026
—	 EWN, Rechnungsabschluss 2025, Budget 2026
—	 Jahresziele 2025/26
—	 Projektübersicht 2026

Steuerabschluss 2025 | Die Steuerabrechnung 2025 weist 
einen Gesamtsteuerertrag von rund Fr. 10.581 Mio aus. Im 
Vergleich zum Budget von Fr. 9.829 Mio. ist das eine Besser-
stellung von rund Fr. 0.752 Mio. Dies entspricht einer Besser-
stellung im Vergleich zum Vorjahresabschluss 2024 von rund  
8.7 %. Die weiteren Bereiche weisen im Vergleich zum Jahr 
2024 teils substanzielle Besserstellungen auf.
—	 Einkommens- und Vermögenssteuern + 2.66 %.
—	 Handänderungssteuern + 76 %
—	 Grundstückgewinnsteuern + 9.5 %
—	 Gewinnsteuern juristische Personen + 10.44 %
—	 Quellensteuern + 8.19 %

Im Vergleich zur Vorjahresperiode ist die Anzahl der steuer-
pflichtigen Personen um 1.96 % angestiegen und liegt nun bei 
2 073 Personen. Die Steuerkraft je Einwohner ist in Niederhel-
fenschwil im Jahr 2025 um Fr. 121.— auf Fr. 2 519.— angewach-
sen.
Im zurückliegenden Jahr haben insbesondere die höheren Han-
dänderungs- und Grundstückgewinnsteuern zur Besserstel-
lung beigetragen. Die Effekte hoher Immobilienpreise tragen 
somit einen grossen Teil der Besserstellung.
Details zum Steuerabschluss 2025 werden Sie im Geschäftsbe-
richt auf Seite 56 finden. 

Geschäftsbericht 2025 | Der Geschäftsbericht ist fertigge-
stellt. Die bestellten Druckexemplare sind in Auslieferung. Ab 
Freitag, 6. März 2026 ist der Geschäftsbericht mit sämtlichen 
Anhängen auf unserer Website unter der Rubrik Politik / Ge-
schäftsbericht zu finden.

Rechnungsabschluss 2025 | Die Rechnung 2025 schliesst 
mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 0.752 Mio. Das Budget 
2025 sah ein Defizit von Fr. 1.515 Mio. vor. Dies entspricht einer 
Besserstellung von Fr. 0.765 Mio.
Im Rechnungsjahr 2025 sind unterschiedliche Mehraufwen-
dungen im Vergleich zum Budget zu verbuchen.
—	 Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind um rund  
	 Fr. 182 000 höher ausgefallen.
—	 Unvorhergesehene Mehraufwände haben uns in den  
	 verschiedenen Schulliegenschaften Mehrkosten von rund  
	 Fr. 126 000 beschert. 
Demgegenüber stehen 2025 verschiedene Mehrerträge und 
Minderausgaben.
—	 Höhere Steuererträge in verschiedenen Bereichen von rund  
	 Fr. 0.637 Mio.
—	 Weiter konnten diverse Budgetwerte, die direkt in unserem  
	 Einflussbereich liegen, sehr gut einhalten oder leicht unter- 
	 schritten werden. 
Insgesamt bin ich mit der Budget-Disziplin und dem Kostenbe-
wusstsein innerhalb unserer Gemeinde zufrieden. Das Eigen-
kapital beträgt mit der Verbuchung des Resultates 2025 per  
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31. Dezember 2025 noch Fr. 6.622 Mio. Details dazu finden Sie 
im Geschäftsbericht ab Seite 54 / 58 bis 69.

Ausblick in die nächsten Steuerjahre | Per 2026 sieht der 
Gemeinderat von einer Erhöhung des Steuerfusses ab. Im Ver-
lauf des angebrochenen Jahres werden die Grundlagen für die 
weitere Entwicklung weiter verfeinert und für eine Entschei-
dungsfindung aufbereitet.
—	 Die fortlaufend steigenden Ausgaben im Gesundheits- 
	 wesen und in der Bildung sowie die Sparbemühungen von  
	 Bund und Kanton, die mitunter zu Kostenverlagerungen auf  
	 die kommunale Ebene führen, bedeuten, dass wir uns mit  
	 einer Anpassung des Steuerfusses auseinandersetzen  
	 müssen.
—	 Der aktuelle Steuerfuss von 104 % soll für das Jahr  
	 2026 beibehalten werden. 

Exkurs Finanzplan | Der Finanzplan 2020/21 hat damals mit 
einem Steuerfuss von 114 % einen Eigenkapitalabbau über 
mehrere Jahre vorgesehen. 
—	 In der Zwischenzeit wurde der Steuerfuss um 10 Prozent- 
	 punkte auf 104 % gesenkt
—	 Selbst mit dieser Massnahme konnten wir dank soliden  
	 Erträgen und einer hohen Budgetdisziplin den damals  
	 geplanten Eigenkapitalabbau verlangsamen.
Wie erwähnt werden wir uns im Verlauf des Jahres im Zusam-
menhang mit dem langfristigen Finanzplan vertieft damit aus-
einandersetzen. Dabei werden wir Entscheidungsgrundlagen 
für die kommenden Jahre erarbeiten und einen sinnvollen Zeit-
punkt für eine Steuererhöhung vorschlagen. In dieser Sache 
halten wir Sie informiert und werden Sie gewohnt transparent 
über den Stand der Arbeiten informieren.

140 Jahre Bäckerei Näf, Zuckenriet | Am Samstag,  
28. Februar 2026, haben Ursula und Berhard Näf ein letztes 
Mal die Backstube in Zuckenriet in den frühen Nachtstunden 
betreten, um nach 140 Jahren Bäckerei Näf die letzte Produkti-
on zu starten. Bestimmt ein denkwürdiger und teils emotiona-
ler Augenblick für alle Beteiligten. 
Über viele Jahre wurden zahlreiche Kundinnen und Kunden im 
eigenen Laden, die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen-
schule Sproochbrugg mit dem Pausenkiosk und verschiedene 
Anlässe mit Köstlichkeiten aus der Backstube bedient. Auch 
die Bürgerversammlung wurde oft mit Leckereien von Näfs be-
reichert.
Vor wenigen Tagen ging in Zuckenriet eine Ära zu Ende. Ver-
gangenen Samstag wurde dazu die Backstube geöffnet und 
zu einem letzten Apéro und Zusammensein eingeladen. Zahl-
reiche Besucherinnen und Besucher, die sich im Verlauf des 
Vormittags in der Backstube abgewechselt haben, zeigen die 

hohe Wertschätzung und den Dank gegenüber Ursula und 
Bernhard Näf. 

Ausblick nächste Ausgabe | Kommende Woche werde ich Ih-
nen einen Einblick in Budget und Steuerfuss 2026 geben.
Wie verschiedene Vorboten des Frühlings zeigen: Die kalten 
Tage sind gezählt! Nun haben Sie die Qual der Wahl — soll ein 
erster ausgedehnter Frühlingsspaziergang oder doch eine Gar-
tenaktion geplant werden? Bevor Sie dies in Angriff nehmen, 
freuen wir uns über ihre Stimmabgabe für die bevorstehende 
Abstimmung am kommenden Wochenende.
Ihnen alles Gute!
Herzliche Grüsse
Peter Zuberbühler

Neuzuzügerbegrüssung 2026
Sind Sie zwischen 1. März 2025 und 28. Februar 2026 nach 
Niederhelfenschwil, Zuckenriet oder Lenggenwil gezogen? Der 
Gemeinderat möchte Sie gerne offiziell in unserer Gemeinde 
begrüssen und lädt Sie herzlich zum diesjährigen Neuzuzü-
geranlass mit Grillplausch ein. Bitte reservieren Sie sich dafür 
den Samstag, 25. April 2026. Die Einladungen erhalten Sie 
in den nächsten Tagen mit separater Post. Wir freuen uns auf 
Ihre Teilnahme. 
Gemeinderat 

Reservation Beeriapfelbäume
Für diesen Frühling sind noch wenige Hochstamm-Beeriapfel-
bäume verfügbar. Diese können über die Gemeinde Niederhel-
fenschwil bestellt oder direkt bei der Baumschule Erich Dicken-
mann bezogen werden. 
Bestellfrist für die Hochstammbäume: Freitag, 13. März 2026
Die Abholung ist rund eine Woche später bei der Gemeinde 
möglich. Niederstamm-Beeriapfelbäume sind ab Herbst 2026 
wieder erhältlich. Bestellungen werden bis 15. Oktober 2026 
entgegengenommen.
— Niederstamm, Stammhöhe ca. 60 cm, Fr. 66.–
— Hochstamm, Stammhöhe ca. 180 cm, Fr. 86.–
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Reservation und Bestellung per E-Mail an corina.hug@ 
niederhelfenschwil.ch oder telefonisch unter 058 458 62 20.
Ratskanzlei

Volksabstimmung vom 8. März 2026
Am Sonntag, 8. März 2026 und im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen an den Vortagen, finden folgende Abstim-
mungen statt:

Eidgenössische Vorlagen
—	 Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schwei- 
	 zer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist  
	 Freiheit)» und den direkten Gegenentwurf (Bundesbe- 
	 schluss über die schweizerische Währung und die Bar- 
	 geldversorgung)
—	 Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)»
—	 Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapo- 
	 litik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klima- 
	 fonds-Initiative)»
—	 Bundesgesetz über die Individualbesteuerung (indirekter  
	 Gegenvorschlag zur Steuergerechtigkeits-Initiative)

Kantonale Vorlagen
—	 Kantonsratsbeschluss über den Verkauf der Grundstücke  
	 WILWEST und die Kompensation von Fruchtfolgeflächen  
	 im Kanton St.Gallen
—	 Kantonsratsbeschluss über den Neubau des Berufs- und  
	 Weiterbildungszentrums Rapperswil-Jona am Standort  
	 «Südquartier» in Rapperswil
—	 Kantonsratsbeschluss über den Bau der «Kantonsstrasse  
	 zum See» mit Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit  
	 Zubringer»

Urnenöffnungszeiten | Die Urne im Gemeindehaus ist am 
Sonntag, 8. März 2026, von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet.

Nützliche Hinweise zur brieflichen Stimmabgabe | Wer-
fen Sie das Stimmcouvert noch bis Sonntag, 8. März 2026,  
11.00 Uhr, in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung. Für den 
Versand per Post ist es bereits zu spät. Fehlende Stimmaus-
weise und –zettel können bei der Ratskanzlei bezogen werden.
Ratskanzlei

Öffentliche Auflage Baugesuch
Folgendes Baugesuch liegt bis am 18. März 2026 öffentlich auf:

Gesuchsteller 
Simone Möller, Hubstrasse 87, 9500 Wil SG
Bauvorhaben 
Neubau Gartenzaun
Standort / Grundstück 
Obgass 10a, 9527 Niederhelfenschwil, Grundstück Nr. 1744
Bauverwaltung

Unsere schulergänzende Tagesstruktur – jetzt 
Plätze sichern!
Die Tagesstruktur der Gemeinde Niederhelfenschwil bietet 
Kindern einen sicheren Ort vor und nach der Schule. Ob beim 
dezentralen Mittagstisch oder im zentralen Hort, bei uns 
werden Kinder vom kleinen Kindergarten bis zur 6. Klasse pro-
fessionell betreut. 
Aktuell verfügen wir über freie Kapazitäten: 
Montag: 	 Mittagstisch in Lenggenwil und zen- 
	 traler Hort in Zuckenriet
Donnerstag / Freitag:	 Mittagstische in Niederhelfenschwil 
	 und Zuckenriet sowie zentraler Hort  
	 in Zuckenriet
 
Ferienbetreuung | Auch während den Schulferien bieten wir 
eine ganztägige Ferienbetreuung an — mit spannenden Aktivi-
täten und viel Abwechslung. 

Kontakt | Für Anmeldungen und Fragen kontaktie-
ren Sie bitte die Tagesstruktur-Leitung unter E-Mail 
janine.keller@niederhelfenschwil.ch. 

Instagram | Unsere Tagesstruktur ist auch 
auf Instagram aktiv – QR-Code scannen und 
mitbekommen, was bei uns läuft!
Tagesstruktur Primarschulen 

Bürgerversammlung Dorf- und Wasserkorporati-
on Zuckenriet
Montag, 9. März 2026, Primarschulhaus Zuckenriet,  
20.00 Uhr

Traktanden:
1.	 Vorlage der Jahresrechnung 2025 und Bericht der GPK
2.	 Gutachten und Antrag über die Netzerneuerung der Verbin- 
	 dungsleitung Schloss-Schaugen-Dietenwil
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3. 	 Vorlage Budget 2026
4.	 Nachtrag zur Korporationsordnung
5.	 Wahl Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler
6.	 Allgemeine Umfrage

Im Anschluss an die Versammlung offeriert die Dorf- und Was-
serkorporation Zuckenriet einen Apéro.
Dorf- und Wasserkorporation Zuckenriet

Bürgerversammlung Kapellgenossenschaft 
Zuckenriet
Montag, 9. März 2026, Primarschulhaus Zuckenriet (im 
Anschluss an die Versammlung der Dorf- und Wasserkorpora-
tion Zuckenriet)

Traktanden:
1.	 Jahresrechnung 2025 und Bericht der GPK mit 1. Antrag 
2.	 Budget 2026 mit 2. Antrag der GPK
3.	 Allgemeine Umfrage

Fehlende Stimmausweise und zusätzliche Amtsberichte kön-
nen bei der Aktuarin, Gaby Thalmann, Tel. 071 947 18 10, be-
zogen werden.
Kapellgenossenschaft Zuckenriet

Bürgerversammlung Oberstufenschulgemeinde 
Sproochbrugg
Mittwoch, 11. März 2026, Aula Sproochbrugg Zuckenriet, 
20.00 Uhr

Traktanden:
1.	 Jahresrechnung 2025
2.	 Budget 2026
3.	 Allgemeine Umfrage

Gerne laden wir Sie im Anschluss an die Bürgerversammlung 
zum traditionellen Apéro ein.
Der Geschäftsbericht ist auf der Website der Oberstufe Spro-
ochbrugg unter Organisation / Behörden / Amtsberichte zu 
finden. Gedruckte Exemplare können gerne per E-Mail an  
sekretariat@sproochbrugg.ch oder unter Tel. 071 948 70 10 
bestellt werden. Fehlende Stimmrechtsausweise können eben-
falls beim Sekretariat der OS Sproochbrugg angefordert wer-
den. Für die Teilnahme an der Bürgerversammlung gilt der zu-
gestellte Stimmrechtsausweis. 
Oberstufenschulgemeinde Sproochbrugg

Bürgerversammlung Evang. Kirchgemeinde 
Neukirch an der Thur
Sonntag, 15. März 2026, Evang. Kirche Neukirch an der 
Thur, 10.45 Uhr

Traktanden:
1.	 Begrüssung
2.	 Wahl von 2 Stimmenzählern
3.	 Protokoll Kirchgemeindeversammlung vom 23. März 2025
4.	 Abnahme der Jahresrechnung 2025 (Bilanz, Erfolgsrechnung  
	 und Anhang)
5.	 Budget 2026 und Steuerfuss für die Kirchensteuer (Antrag der  
	 KiVo wie bisher: 30 % für Steuerzahlende im Thurgau, 24 % für  
	 Steuerzahlende im St.Galler Teil)
6.	 Wahl Urnenoffizianten für den Rest der Amtsdauer 2024 bis  
	 2028
7.	 Wahl eines Synodalen für die Amtsdauer 2026 bis 2030
8.	 Allgemeine Umfrage
Evang. Kirchgemeinde Neukirch an der Thur

Bürgerversammlung Kath. Kirchgemeinde  
Niederhelfenschwil
Montag, 16. März 2026, Mehrzweckgebäude Niederhelfen-
schwil, 19.45 Uhr

Traktanden:
1.	 Jahresrechnung 2025, Bericht GPK
2.	 Budget und Steuerplan 2026
3.	 Allgemeine Umfrage

Fehlende Stimmausweise und zusätzliche Amtsberichte kön-
nen bei der Aktuarin, Zita Kleger, Tel. 071 947 11 49, bezogen 
werden.
Kath. Kirchgemeinde Niederhelfenschwil

Bürgerversammlung Wasserkorporation Nieder-
helfenschwil
Montag, 16. März 2026, Mehrzweckgebäude Niederhel-
fenschwil (im Anschluss an die kath. Kirchbürgerversamm-
lung Niederhelfenschwil)

Traktanden:
1.	 Jahresrechnung 2025, Bericht GPK
2.	 Budget 2026
3.	 Allgemeine Umfrage
Wasserkorporation Niederhelfenschwil
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Bürgerversammlung Wasserkorporation Leng-
genwil
Freitag, 20. März 2026, Mehrzweckgebäude Lenggenwil, 
20.00 Uhr

Traktanden:
1.	 Wahl der Stimmenzähler
2.	 Jahresrechnung 2025, Bericht GPK
3.	 Budget 2026
4. 	 Allgemeine Umfrage
Wasserkorporation Lenggenwil

Bürgerversammlung Kath. Kirchgemeinde Leng-
genwil
Freitag, 20. März 2026, Mehrzweckgebäude Lenggenwil 
(im Anschluss an die Versammlung der Wasserkorporation 
Lenggenwil)

Traktanden:
1.	 Vorlage Jahresrechnung 2025, Amtsbericht, Anträge GPK
2.	 Budget und Steuerplan 2026
3.	 Ersatz Küche Pfarrhaus
4.	 Allgemeine Umfrage
Kath. Kirchgemeinde Lenggenwil

Bürgerversammlung Politische Gemeinde Nieder- 
helfenschwil 
Mittwoch, 25. März 2026, Aula Sproochbrugg Zuckenriet, 
20.00 Uhr

Traktanden:
1.	 Genehmigung der Jahresrechnung 2025
2.	 Genehmigung Budget und Steuerplan 2026
3.	 Allgemeine Umfrage

Zum anschliessenden Apéro sind alle herzlich eingeladen. 
Politische Gemeinde Niederhelfenschwil

Bürgerversammlung Evang. Kirchgemeinde  
Niederuzwil
Donnerstag, 26. März 2026, Evangelisches Kirchgemein-
dehaus Niederuzwil, 20.00 Uhr

Traktanden:
1.	 Amtsbericht, Jahresrechnung 2025, Bericht / Anträge  GPK
2.	 Voranschlag 2026 mit Steuerplan

3.	 Antrag Sanierung Dach Kirchgemeindehaus
4.	 Antrag Kirchenbänke
5.	 Gesamterneuerungswahlen
	 5.1 	 Präsidium
	 5.2 	 Mitglieder Kirchenvorsteherschaft
	 5.3 	 Abgeordnete in die Synode
	 5.4 	 Geschäftsprüfungskommission (GPK)
6.	 Allgemeine Umfrage
Evang. Kirchgemeinde Niederuzwil

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Amtsnotari-
ates Wil
Jeweils am 1. Donnerstag des Monats, von 17.00 bis ca. 
18.30 Uhr, findet die Rechtsberatung des Amtsnotariates Wil 
in den Räumlichkeiten an der Lerchenfeldstrasse 11, 9500 
Wil SG, statt. Dabei werden vor allem Fragen aus dem eheli-
chen Güterrecht und dem Erbrecht (kein Scheidungsrecht), 
aber auch Fragen zu Beurkundungen und Vorsorgeaufträgen,  
beantwortet. Die Beratungszeit beträgt je etwa 15 Minuten. Wir 
bitten Sie um eine vorgängige telefonische Anmeldung per Tel.  
058 229 76 30.
Amtsnotariat Wil

Unentgeltliche Rechtsauskunft der Region Wil 
Jeweils montags von 16.00 bis 18.30 Uhr finden im Rathaus Wil 
die Sprechstunden zur unentgeltlichen Rechtsauskunft des  
St.Galler Anwaltsverbandes statt. Dabei handelt es sich um 
eine Dienstleistung mit sozialem Charakter. Sie ist gedacht 
für Personen, welche auf eine Rechtsberatung angewiesen 
sind, sich aber keinen Anwalt leisten können. Die Mitglieder 
des St.Galler Anwaltsverbandes erbringen diese Dienstlei-
stung freiwillig und kostenlos. Wo sonst Hemmschwellen zur 
Kontaktaufnahme mit einem Anwaltsbüro, einem Gericht oder 
einer Behörde bestehen könnten, kann auf unkomplizierte Art 
in einer kurzen mündlichen Besprechung der Ratschlag eines 
erfahrenen Anwalts bzw. einer erfahrenen Anwältin eingeholt 
werden. Einfache Anfragen können mit einer Auskunft über die 
Rechtslage beantwortet werden. Wo von weiteren Schritten 
nicht schon von vornherein abgeraten werden muss, kann den 
Ratsuchenden auch ein möglicher Weg für das weitere Vorge-
hen aufgezeigt werden. 
Die Beratungszeit pro Person beträgt etwa 15 Minuten. Es ist 
keine Voranmeldung nötig. Um die Beratungszeit optimal zu 
nutzen, ist es von Vorteil, sich auf den Termin vorzubereiten. 
Konkret heisst das: Ratsuchende sollten alle Unterlagen, die 
mit dem Fall zusammenhängen, bereitlegen. Zudem sollten sie 
einige Stichworte notieren, um das Anliegen in wenigen Wor-
ten zu erläutern. 
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k a l e n d e r

FR, 6. MÄRZ 2026, 19.00 BIS 20.00 UHR

Ich will euch stärken, kommt! Ökumenische Feier 
des Weltgebetstages
2	 Kapelle, Zuckenriet
1	Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland

Am Freitag, 6. März 2026 sind alle Frauen und Männer herzlich 
zur ökumenischen Feier des Weltgebetstages eingeladen. Frau-
en aus Nigeria erzählen unter dem Titel «Ich will euch stärken, 
kommt!» von ihrem Land und ihrem Leben. Rita Kobler-Emiko, 
eine Nigerianerin, die in unserer Region lebt, stellt ihr Land vor. 
Die Feier beginnt um 19.00 Uhr in der Kapelle in Zuckenriet.

SA, 7. MÄRZ 2026, 13.30 BIS 15.30 UHR

Kinderkleiderbörse mit Spielsachenflohmarkt 
und Kaffeestübli
2	 Aula Sproochbrugg, Zuckenriet
1	Team Kinderkleiderbörse

Die beliebte Kleiderbörse mit Flohmarkt und Kaffeestübli in der 
Aula Sproochbrugg mit interessanten Angeboten findet wie-
der statt. Zum Verkauf werden Kinderkleider in allen Grössen, 
Schuhe, Sportartikel, diverse Gebrauchsartikel wie Velos, Kick-
boards, Kinderwagen, Buggies, usw. angeboten. Es gibt so Vie-
les zu entdecken. Der Spieleflohmarkt wird von unseren Jüngs-
ten gemanagt und erfreut die Besuchenden mit spannenden 
Artikeln wie Lego Bausätze, Pferdespielsachen, Bücher, Musik 
Spiele etc. Besuchen Sie das vielseitige Angebot und lassen Sie 
sich überraschen. Möchten Sie lieber Ihren persönlichen Teil zu 
dieser idealistischen Idee beisteuern? Sie haben nämlich die 
Möglichkeit, eigene Tische zu reservieren und Ihre Sachen dort 
anzubieten. Melden Sie sich einfach, «äs hätt, solangs hätt». Wir 
freuen uns!

SO, 8. MÄRZ 2026, 10.00 BIS 12.00 UHR

Brot und Segen
2	 Kirche und Mehrzweckgebäude, Niederhelfenschwil
1	SEMF und evangelische Kirchgemeinde Neukirch an der Thur

Herzlich laden wir zu einem besonderen ökumenischen Got-
tesdienst in der Kirche ein. Unter dem Motto «Brot und Segen» 
möchten wir gemeinsam feiern, zur Ruhe kommen, danken und 
Gemeinschaft erleben. Parallel zum Gottesdienst findet für die 
Kinder ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm im Mehrzweck-
gebäude statt. Im Anschluss sind alle herzlich ins Mehrzweck-
gebäude zum Apéro mit Brot eingeladen. Bei Begegnungen und 
guten Gesprächen nehmen wir uns Zeit füreinander. Gleichzeitig 
sammeln wir Spenden für einen guten Zweck: Mit Ihrer Spende 
unterstützen wir kleinbäuerlichen Familien in Kolumbien, ihre Er-
nährung durch nachhaltige Landwirtschaft und Bildung langfris-
tig zu sichern. Ob jung oder alt, allein oder mit Familie: Kommen 
Sie vorbei und feiern Sie mit uns.

MO, 9. MÄRZ 2026, 13.30 BIS 16.00 UHR

Handarbeits- und Jassnachmittag
2	 Pfarreisaal, Lenggenwil
1	Frauengemeinschaft Lenggenwil

Wir treffen uns zum Handarbeits- und Jassnachmittag mit 
«Plauderei» und gemütlichem Beisammensein unter uns Frau-
en jeweils am 2. und 4. Montag des Monats. Es kann alles mit-
gebracht werden, was in Arbeit ist. Willkommen sind natürlich 
auch diejenigen ohne «Handarbeit». Es wird für Interessierte ein 
Tisch zum Jassen zur Verfügung stehen. Auf dein Kommen freu-
en wir uns!

DI, 10. MÄRZ 2026, 9.00 UHR

Frauengottesdienst mit Kinderhütedienst
2	 Kirche, Lenggenwil
1	Frauengemeinschaft Lenggenwil

Zum Frauengottesdienst sind alle herzlich eingeladen. Im Pfar-
reiheim wird ein Kinderhütedienst angeboten. Nach dem Gottes-
dienst treffen wir uns zu Kaffee und Gipfeli im Pfarreisaal.

legende

2  Ort	 1 Veranstalter

Die nächsten Termine und Informationen finden Sie auf der 
Website www.sgav.ch unter Verband / Unentgeltliche Rechts-
auskunft. 
St.Galler Anwaltsverband
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MO, 16. MÄRZ 2026, 20.45 UHR

Hauptversammlung
2	 Mehrzweckgebäude, Niederhelfenschwil
1	Dorfgemeinschaft Niederhelfenschwil

Die Hauptversammlung der Dorfgemeinschaft Niederhelfen-
schwil findet im Anschluss an die Versammlungen der katho-
lischen Kirchgemeinde und der Wasserkorporation statt. Wir 
freuen uns über Ihre Teilnahme. Im Anschluss an die Hauptver-
sammlung spendiert Ihnen die Dorfgemeinschaft Kaffee und 
Nussgipfel.

DO, 19. MÄRZ 2026, 9.00 UHR

Frauenkafi «Unser Weg mit Hydrocephalus»
2	 Restaurant Adler, Zuckenriet
1	Frauengemeinschaft Niederhelfenschwil / Zuckenriet

Zum Frauenkafi laden wir herzlich ein. Rebecca De Rinaldis er-
fährt in der 17. Schwangerschaftswoche, dass ihr Baby kaum 
Überlebenschancen hat. Sie erzählt ihre Geschichte und berei-
chert das Referat mit vielen persönlichen Erfahrungen.

SA, 21. MÄRZ 2026, 9.00 BIS 12.00 UHR

Wachstum im Glauben
2	 Kirchgemeindehaus, Neukirch an der Thur
1	Evangelische Kirchgemeinde Neukirch an der Thur

Wachstum im Glauben ist kein gerader Weg. Er hat Wurzeln, 
Kreuzungen und neue Horizonte. In diesem Jahr laden wir dazu 
ein, diesen Weg bewusst in den Blick zu nehmen. An 3 Samstag-
morgen bieten inspirierende Referate Gelegenheit, im Glauben 
zu wachsen, Orientierung zu finden und neue Schritte zu wagen. 
Die Referate können einzeln besucht werden und richten sich an 
alle Interessierten. Den Auftakt macht Ende März 2026 Dave Oh-
nemus, Pastor der Viva Kirche Amriswil. Er lädt dazu ein, den ei-
genen Glaubensweg bewusster wahrzunehmen: Wo komme ich 
her, wo stehe ich und wohin könnte Gott mich führen? Ab 8.30 
Uhr gibt es Kaffee und Gipfeli — herzlich willkommen! 

SA, 21. MÄRZ 2026, 13.30 BIS 15.30 UHR

Kleider- und Spielzeugbörse Frühling / Sommer
2	 Mehrzweckgebäude, Niederhelfenschwil
1	KIMAPA

Unsere beliebte Kinderkleider- und Spielzeugbörse findet am 
Samstag, 21. März 2026 statt. Verkaufszeit: 13.30 bis 15.30 Uhr. 

Stöbern Sie durch unser vielfältiges Angebot an gut erhaltenen 
Kinderkleidern, Spielzeugen und vielem mehr. Sichern Sie sich 
das eine oder andere Schnäppchen! Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt: Unsere kleine Kaffeeecke lädt zum Verweilen ein — mit 
der beliebten Zuckerwattenmaschine und unserer Sirup-Bar für 
die Kleinen. Möchten Sie selbst Artikel verkaufen? Alle Informati-
onen finden Sie auf der Website www.kimapa.ch. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

SA, 21. MÄRZ 2026, 18.30 BIS 23.59 UHR

Musik und Theater
2	 Aula, Oberstufenschule Sproochbrugg
1	Brass Band Zuckenriet

Endlich ist es wieder soweit: Theater in Zuckenriet! Wir von der 
Brass Band Zuckenriet und unsere talentierte Jugend Brass 
Band laden euch herzlich ein, einen entspannten Abend mit 
Musik und einem Theaterstück zu geniessen. Um Unterhaltung 
und das leibliche Wohl sind wir natürlich besorgt. Die heimelige 
Bar-Atmosphäre im Holzchalet sorgt dafür, dass Sie auch nach 
dem Theater noch ausgelassene Momente erleben können.

MO, 20. APRIL 2026, 19.00 UHR

Kochworkshop mit den Bäuerinnen Niederbüren
2	 Schulküche, Oberstufenschule Sprochbrugg
1	Landfrauen Niederhelfenschwil Lenggenwil Zuckenriet

Der Workshop wird unter dem Motto «gemeinsam....» mit den 
Bäuerinnen Niederbüren durchgeführt und soll Kunterbuntes 
beinhalten. Die Idee ist, dass Landfrauen und Bäuerinnen an-
deren Vereinsmitgliedern ihre Lieblingsrezepte zeigen und ko-
chen. So wird mit einem «gemeinsamen Miteinander» ein bun-
tes Essen gezaubert. Wir freuen uns auf viele kreative Ideen. Die 
Materialkosten übernehmen wir. Mit den Rezepten werden wir 
ein Heft gestalten und drucken. Wir freuen uns auf deine An-
meldung bis Mittwoch, 18. März 2026 bei Monika Jung per Tel.  
079 241 41 51 oder E-Mail monika.jung@thurweb.ch. Wenn du 
als Zuschauerin oder Geniesserin mit uns den Abend verbringen 
möchtest, melde dich bis spätestens Donnerstag, 16. April 2026 
an. Der Unkostenbeitrag pro Person beträgt Fr. 20.—.
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Landgasthof zur alten Herberge
9246 Niederbüren | +41 71 422 20 91
www.alte-herberge.ch   

Unser Küchenchef und seine Crew präsentieren in gemüt-
licher Runde einen Fisch-Aperitif und ein reichhaltiges 
Fischbuffet aus der Region und fernen Ländern. 
Preis pro Person Fr. 59.—  
inkl. Fisch-Aperitif (exkl. Getränke)

Karfreitag, 3. April 2026, mittags & abends

Reservation

Fischbuffet   

Ostersamstag, 4. April 2026 &
Ostersonntag, 5. April 2026
mittags & abends
Wir freuen uns auf Sie 
Ihr Herberge-Team

Oster-Menü  

Genussvolle 
Ostertage

PEZAG AG
9220 Bischofszell

071 424 24 95
haushaltgeraete@pezag.ch

pezag24.ch

Bis zu CHF 300.- Cashback beim Kauf 
eines neuen Odermatt Spezial-Edition
Waschturms!*

* Die Aktion ist gültig von 1.1.2026 
bis 30.6.2026. Die Erstattung kann 
je nach Auswahl und Anzahl der
gekauften Geräte variieren. 

Perfekt aufeinander abgestimmt
Waschmaschine und Trockner 
als Waschturm erhältlich

ab 2‘870.00 CHF
Preise inkl. MwSt. und VRB Gebühren 

Wer hat grundsätzlich Anspruch auf eine Prämienverbilligung?

 – Personen, die am 1. Januar 2026 ihren Wohnsitz oder ihren Aufenthaltsort 

im Kanton St.Gallen hatten. 

 – Zuzügerinnen und Zuzüger aus dem Ausland.

Bis wann ist der Anspruch geltend zu machen?

 – Einreichfrist bis 31. März 2026 für voraussichtlich Berechtigte mit Wohnsitz 

oder Aufenthaltsort im Kanton St.Gallen.

 – Für Anmeldungen die nicht fristgemäss eingereicht werden, entsteht der 

Anspruch auf Prämienverbillidung ab dem Monat der Anmeldung.

 – Für ab dem 2. Januar aus dem Ausland Zuziehende endet die Antragsfrist  

am 31. Dezember 2026.

Wie ist der Anspruch geltend zu machen?

 – Personen, die nicht angeschrieben werden, können auf der Webseite das 

intelligente, elektronische Formular ab 1. Januar 2026 online ausfüllen  

und abschicken. 

Was geschieht bei Änderungen im Prämienverbilligungsjahr?

 – Neuberechnung bei Geburten auf Antrag bis spätestens 31. März des 

Folgejahres.

Wer erteilt Auskünfte?

 – Die AHV-Zweigstelle kann Sie auf Wunsch persönlich beraten.

 – Weitere Informationen erhalten Sie auf www.svasg.ch/ipv oder über  

die Telefonnummer 071 282 61 91.

Individuelle 
Prämienverbilligung

Mehr Informationen
www.svasg.ch/ipv

11.2025
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Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern entlang öffentlicher Strassen und Wege
Überragende Äste von Bäumen und Sträuchern behindern häufig die ordnungsgemässen Unterhaltsarbeiten an Strassen und 
Trottoirs. Zudem können die Sichtverhältnisse erheblich eingeschränkt werden. Wo die Übersicht der Strasse beeinträchtigt wird, 
insbesondere auf der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und Einfriedungen nicht gestattet. Sollte im Falle eines Scha-
dens die Ursache auf die Bepflanzung zurückzuführen sein, ist eine Schadenersatzklage nicht auszuschliessen.

Äste und Sträucher stören, wenn der Langsamverkehr auf dem Trottoir und Fahrzeuge auf der Strasse beeinträchtigt 
werden. Deshalb dürfen Äste und Sträucher
—	 das Trottoir nicht verengen und nicht tiefer als 2.50 m herunterragen
—	 die Strasse nicht verengen und nicht tiefer als 4.50 m herunterragen

Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind für das rechtzeitige Schneiden der Bepflanzungen verantwortlich. In der 
Regel erfolgt der Schnitt und das Auslichten der Pflanzen jährlich. Dabei sind überragende oder sichtbehindernde Äste, Sträucher 
und andere Pflanzen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Abstände zurückzuschneiden. Beleuchtungskandelaber gehören ge-
mäss Strassengesetz ebenfalls zum Strassenraum und dienen der Verkehrssicherheit. Bäume und Sträucher dürfen die wirksame 
Ausleuchtung der Strassen und Wege nicht beeinträchtigen. Die nachstehenden Vorschriften des kantonalen Strassengesetzes 
(sGS 732.1, abgekürzt StrG) sind zu beachten.

Art. 104 StrG | Ohne besondere Vorschriften gelten als Abstände für:
a)	 Bauten und Anlagen: 4.00 m an Kantonsstrassen und 3.00 m an Gemeindestrassen 1. und 2. Klasse;
b)	 Bäume: 2.50 m an Kantons- und Gemeindestrassen 1. und 2. Klasse;
bbis)	Wälder: 5.00 m an Kantons- und Gemeindestrassen;
c)	 Lebhäge, Zierbäume und Sträucher: 0.60 m, über 1.80 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.

Art. 106 StrG | Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strasse ragen. Ohne besondere Vorschriften beträgt die Höhe des 
Lichtraumes:
a)	 4.50 m über Verkehrsflächen, die für den Fahrverkehr bestimmt sind;
b)	 2.50 m über Verkehrsflächen, die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind. 

Bei der Bepflanzung beachten | Beachten Sie schon beim Pflanzen von Bäumen, Sträuchern, Zierbäumen und Hecken, dass 
Mindest-Stockabstände zu Strassen, Wegen und Trottoirs gesetzlich definiert sind. Es wäre schade, wenn nach wenigen Jahren 
die schön gewachsenen Pflanzen stark zurück geschnitten werden müssten. 

Rückschnitt bis Ende April 2026 und Abgabe Schnittgut | Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer werden gebeten, 
überragende und insbesondere sichtbehindernde Äste, Sträucher oder Ähnliches bis Ende April 2026 auf die vorgeschriebenen 
Abstände zurückzuschneiden. Das Schnittgut kann im Grüngutpresscontainer beim Oberstufenzentrum Sproochbrugg abgege-
ben werden (bitte Öffnungszeiten beachten). Einen Badge für den Container erhalten Sie beim Front-Office der Gemeindeverwal-
tung. Die Bauverwaltung wird Kontrollen vornehmen und säumige Grundeigentümer auffordern, die Pflanzen innert kurzer Frist 
zurückzuschneiden. Eine Skizze zur Veranschaulichung finden Sie auf der nächsten Seite. Besten Dank für Ihre Mithilfe und das 
Verständnis.
Bauverwaltung
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2.50 m Breite der Strasse

Breite der Strassenparzelle

Mindestabstand für 
Bäume gem. Art. 104 StrG

Mehrhöhe

Mehrhöhe

Strassenparzelle

Strassengrenze

Strassenparzelle = Strassengrenze

Fahrbahn Trottoir

2.50 m

4.50 m

Lichtraumprofil 4.50 m | 2.50 m

0.60 m

Mindestabstand für 
Lebhäge, Zierbäume und 
Sträucher gem. Art. 104 StrG

1.80 m


